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P R E S S E M I T T E I L U N G  
 

Nr. 127 Trier, den 30.09.2009 
 

 

ADD verfügt landesweites Sammlungsverbot ge-

gen die Internationale Hilfe e.V. mit Sitz in Almers-

bach/Kreis Altenkirchen 

 

Trier/Rheinland-Pfalz – Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

(ADD) – landesweite Spendensaufsicht in Rheinland-Pfalz – hat dem 

Verein Internationale Hilfe e.V. mit Sitz in Almersbach/Kreis Altenkir-

chen mit sofort vollziehbarer Verbotsverfügung Spendensammlungen 

in Rheinland-Pfalz untersagt. Die Verbotsverfügung ist nunmehr be-

standskräftig. 

 

Der im Jahr 2000 gegründete – nicht mehr als gemeinnützig aner-

kannte - Verein Internationale Hilfe e.V. vereinnahmt Spenden in 

Form von Fördermitgliedsbeiträgen, die regelmäßig wiederkehrend 

eingezogen werden.  

 

Da der Verein die Verwendung der vereinnahmten Förderbeiträge 

trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachweist, bestehen erheb-

liche Zweifel an der zweckentsprechenden Verwendung der 

Sammlungserträge. Die ADD musste daher ein landesweites 

Sammlungsverbot für Rheinland-Pfalz verfügen.  
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Der Verein wurde darüber hinaus verpflichtet, alle rheinland-

pfälzischen Fördermitglieder über das sofort vollziehbare Samm-

lungsverbot schriftlich zu informieren und den Einzug von Förderbei-

trägen sowie Geldspenden zu stoppen.  

 

Sollten weiterhin Spendeneinzüge im Namen der Internationalen Hilfe 

e.V. in Rheinland-Pfalz erfolgen, bittet die ADD um Mitteilung.  

 

Um Verwechselungen mit Vereinen ähnlichen Namens zu vermeiden, 

bittet die ADD um eine genaue Beachtung und Bennennung des Ver-

einsnamens inklusive der Ortsbezeichnung.  

 

Die ADD informiert regelmäßig auf ihren Internetseiten über eingelei-

tete Maßnahmen im Spendenwesen.   


